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Regeste

Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG. Voraussetzungen für eine prozessuale Revision oder
Wiedererwägung der ursprünglichen Leistungszusprache sind nicht erfüllt (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 12. November 2014, UV
2013/38).Teilweise aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 8C_913/2014.

Erwägungen

E. 1
Zwischen den Parteien umstritten und zu prüfen ist die Frage, ob die von der
Beschwerdegegnerin angeordnete rückwirkende Leistungseinstellung rechtmässig ist.

E. 2
Im laufenden Beschwerdeverfahren stellt sich der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin
neu auf den Standpunkt, das Zurückkommen auf die ursprüngliche Leistungsverfügung
vom 4. Dezember 2002 sei mit Blick auf das psychiatrische Gutachten vom 15. August
1988 (das von der mit der damaligen Abklärung betrauten IV-Kommission des Kantons
Appenzell Ausserrhoden eingeholt worden war; vgl. hierzu act. G 1.74) unter dem Titel der
prozessualen Revision gerechtfertigt (act. G 6, Rz 4). 2.1   Gemäss Art. 53 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG;
SR 830.1) müssen formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide in
(prozessuale) Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der
Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder
Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war. Solche neue Tatsachen
oder Beweismittel sind innert 90 Tagen nach ihrer Entdeckung geltend zu machen; zudem
gilt eine absolute zehnjährige Frist, die mit der Eröffnung der Verfügung zu laufen beginnt
(Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2012, 8C_549/2012, E. 3.1 mit Hinweisen).
Das nachträgliche Geltendmachen neuer Tatsachen oder Beweismittel darf nicht auf
unsorgfältige Prozessführung zurückzuführen sein, sondern muss unverschuldet sein (Karin
Scherrer, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Rz 28 zu Art. 66 mit Hinweis
auf u.a. BGE 127 V 358 E. 5b mit weiteren Hinweisen). 2.2   Zunächst ist festzustellen,
dass aus der Mitteilung des Beschlusses betreffend die Invalidität der Ausgleichskasse des
Kantons Zürich vom 15. September 1988 hervorgeht, dass eine Kopie des Beschlusses u.a.
an die Kantonale Psychiatrische Klinik C.___ gesandt wurde. Aus dieser Mitteilung ergibt
sich weiter, dass die damalige IV-Kommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden mit
der Bearbeitung des Rentenfalls betraut war (UV-act. 7; vgl. auch das in den von der
Beschwerdegegnerin beigezogenen Akten der IV-Stelle des Kantons Zürich enthaltene



Schreiben der Ausgleichskasse des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 16. November
1988, UV-act. 7). Die IV-Akten wurden der Beschwerdegegnerin im September 1998
zugestellt (vgl. Schreiben der IV-Stelle des Kantons Zürich vom 10. September 1998,
UV-act. 7). Bei der Lektüre der IV-Akten hätte die Beschwerdegegnerin nach dem
vorstehend Gesagten ohne weiteres erkennen können, dass die Kantonale Psychiatrische
Klinik im IV-Verfahren involviert war. Sie hätte bei der Klinik oder zumindest bei der
(damals) zuständigen IV-Kommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden die die
Beschwerdeführerin betreffenden medizinischen Akten einfordern können, zumal die
Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 6. November 2001
(UV-act. 2.37) weitere Akten einreichte, die zuhanden der mit dem Fall betrauten
"IV-Kommission AR" erstellt worden waren (Schreiben vom 29. Januar und 9. März 1987).
Angesichts dieser Umstände ist davon auszugehen, dass der Beschwerdegegnerin bei
zumutbarer Sorgfalt ohne weiteres eine Kenntnisnahme des Inhalts des Gutachtens der
Kantonalen Psychiatrischen Klinik C.___ vom 15. August 1988 vor Verfügungserlass vom
4. Dezember 2002 möglich gewesen wäre. Hinzu kommt, dass der Rechtsvertreter der
Beschwerdegegnerin ausdrücklich auf eine Akteneinsicht der vom Versicherungsgericht im
Verfahren UV 2010/32 beigezogenen medizinischen Akten, die dem Beschluss der
IV-Kommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 15. September 1988 zugrunde
lagen (vgl. act. G 1.79), verzichtete (Schreiben vom 23. Juni 2011, act. G 1.82). Da der
Inhalt des Gutachtens der Kantonalen Psychiatrischen Klinik Herisau vom 15. August 1988
nicht unverschuldet verborgen geblieben ist, scheidet die Zulässigkeit einer prozessualen
Revision gestützt auf das Gutachten bzw. von dessen Inhalt aus. Von der
Beschwerdegegnerin begangene Nachlässigkeiten vor Erlass der Verfügung vom
4. Dezember 2002 können nicht mittels prozessualer Revision nachträglich geheilt werden.
2.3   Selbst wenn vorliegend die Sorgfalt im Umgang mit Fremdakten als genügend erachtet
werden würde, scheitert eine erfolgreiche Berufung auf eine prozessuale Revision an den
hierfür zu beachtenden Fristen (vgl. vorstehende E. 2.1), worauf die Beschwerdeführerin
zutreffend hingewiesen hat (act. G 15, Rz 9). 2.3.1         Neue Tatsachen oder Beweismittel
sind innert 90 Tagen nach ihrer Entdeckung geltend zu machen. Vorliegend hatte die
Beschwerdegegnerin spätestens am 16. Dezember 2011 (Zustellung des Entscheid des
Versicherungsgerichts vom 5. Dezember 2011, UV 2010/32) Kenntnis des Gutachtens der
Kantonalen Psychiatrischen Klinik C.___ vom 15. August 1988 sowie von dessen
wesentlichem Inhalt (vgl. E. 2.2 des kantonalen Entscheids, act. G 1.66). In der
Beschwerdeantwort vom 8. Juli 2013 macht die Beschwerdegegnerin erstmals das "neue"
Beweismittel bzw. die sich daraus ergebenden "neuen" Tatsachen geltend, womit die
90-tägige relative Frist nicht gewahrt ist. Mit der in der Beschwerdeantwort vom 8. Juli
2013 erstmals gestützt auf das Gutachten der Kantonalen Psychiatrischen Klinik C.___ ins
Feld geführten prozessualen Revision ist ferner die absolute zehnjährige Frist, welche am
4. Dezember 2002 zu laufen begann, nicht gewahrt. 2.3.2         Daran vermögen die
Vorbringen der Beschwerdegegnerin nichts zu ändern. Soweit sie den Standpunkt vertritt,
das Versicherungsgericht hätte sich bereits im Beschwerdeverfahren UV 2010/32 aufgrund
der Kenntnisnahme des Gutachtens der Kantonalen Psychiatrischen Klinik C.___ vom
15. August 1988 veranlasst sehen müssen, die Frage der prozessualen Revision von Amtes
wegen zu prüfen, übersieht sie einerseits die ihr obliegende Mitwirkungspflicht gemäss
Art. 61 lit. c ATSG und andererseits dass es allein den Parteien obliegt, neue Tatsachen
oder Beweismittel nach ihrer Entdeckung geltend zu machen (Urteil des Bundesgerichts
vom 12. Dezember 2012, 8C_549/2012, E. 3.1 mit Hinweisen). Die Gerichte haben eine



Revision im Sinn von Art. 53 Abs. 1 ATSG nur auf Antrag mindestens einer Partei zu
prüfen; eine Vornahme von Amtes wegen fällt hier ausser Betracht (Miriam Lendfers,
Möglichkeiten und Grenzen der Korrektur von Dauerleistungen mittels prozessualer
Revision, in: Ueli Kieser/Miriam Lendfers [Hrsg.], Sozialversicherungstagung 2011,
St. Gallen 2011, S. 185; vgl. auch August Mächler, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, St. Gallen 2008, Rz 15 zu Art. 66: "Liegt ein oder liegen mehrere
Revisionsgründe gemäss Art. 66 Abs. 2 Bst. a-d VwVG vor, zieht die Beschwerdeinstanz
einen Entscheid nur auf Begehren einer Partei in Revision. Nach dem klaren
Gesetzeswortlaut gibt es in diesen Fällen keine Revision ex officio."). Ohnehin hat für das
Versicherungsgericht damals kein Anlass zur Vermutung bestanden, der
Beschwerdegegnerin wäre das Gutachten der Kantonalen Psychiatrischen Klinik C.___
vom 15. August 1988 bei zumutbarer Sorgfalt nicht zugänglich gewesen. Ergänzend ist zu
bemerken, dass sich die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort vom 26. Mai 2010
im Verfahren UV 2010/32 auf den Standpunkt stellte, dass eine Aufhebung der Verfügung
vom 4. Dezember 2002 unter dem Titel der prozessualen Revision entfalle (Urteil des Ver-
sicherungsgerichts vom 5. Dezember 2011, UV 2010/32, lit. B.b, act. G 1.66) und das
Versicherungsgericht diese Auffassung teilte (E. 4.2, act. G 1.66). 2.3.3         Entgegen der
Auffassung der Beschwerdegegnerin (act. G 19, Rz 9) ist die absolute zehnjährige Frist
durch die Aufhebungsverfügung vom 30. Oktober 2009 nicht gewahrt, da die
Beschwerdegegnerin dieses Revisionsverfahren einerseits nicht auf allfällige Tatsachen aus
dem Gutachten der Kantonalen Psychiatrischen Klinik C.___ vom 15. August 1988 stützte.
Andererseits hielt die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort vom 26. Mai 2010
selbst eine prozessuale Revision für unzulässig (eine Aufhebung der Verfügung vom
4. Dezember 2002 unter dem Titel der prozessualen Revision entfalle, lit. B.b, act. G 1.66)
und dieses war spätestens mit Entscheid vom 5. Dezember 2011, UV 2010/32,
abgeschlossen, worin die diesbezügliche Auffassung der Beschwerdegegnerin bestätigt
wurde (E. 4.2, act. G 1.66). Damit geht einher, dass die Beschwerdegegnerin im
nachfolgenden Verwaltungsverfahren kein neues, die absolute Frist wahrendes Verfahren
unter dem Titel der prozessualen Revision eröffnete. 2.4   Da eine prozessuale Revision
bereits nach dem Gesagten nicht zulässig ist, kann offen bleiben, ob das Gutachten der
Kantonalen Psychiatrischen Klinik C.___ vom 15. August 1988 überhaupt
revisionsrechtlich relevante Tatsachen enthält. Weitere Umstände, die eine prozessuale
Revision zuliessen, bestehen nicht (vgl. auch Urteil des Versicherungsgerichts vom
5. Dezember 2011, UV 2010/32, E. 4.2, act. G 1.66).

E. 3
Zu prüfen bleibt weiter die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung der
Verfügung vom 4. Dezember 2002 erfüllt sind. 3.1   Der Versicherungsträger kann nach
Art. 53 Abs. 2 ATSG auf formell rechtskräftige Verfügungen zurückkommen, wenn diese
zweifellos unrichtig sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Die
Wiedererwägung dient der Korrektur einer anfänglich unrichtigen Rechtsanwendung
einschliesslich unrichtiger Feststellung im Sinn der Würdigung des Sachverhalts. Das
Erfordernis der zweifellosen Unrichtigkeit ist in der Regel erfüllt, wenn eine
Leistungszusprache aufgrund falsch oder unzutreffend verstandener Rechtsregeln erfolgt ist
oder wenn massgebliche Bestimmungen nicht oder unrichtig angewandt wurden. Anders
verhält es sich, wenn der Wiedererwägungsgrund im Bereich materieller
Anspruchsvoraussetzungen (wie etwa des Kausalzusammenhangs nach Art. 6 Abs. 1 des



Bundesgesetzes über die Unfallversicherung [UVG; SR 832.20]; siehe hierzu die nicht in
BGE 140 V 70 publizierte E. 3.2 des Urteils des Bundesgerichts vom 24. Februar 2014,
8C_469/2013) liegt, deren Beurteilung notwendigerweise Ermessenszüge aufweist.
Erscheint die Beurteilung einzelner Schritte bei der Feststellung solcher
Anspruchsvoraussetzungen vor dem Hintergrund der Sach- und Rechtslage, wie sie sich im
Zeitpunkt der rechtskräftigen Leistungszusprechung darbot, als vertretbar, scheidet die
Annahme zweifelloser Unrichtigkeit aus. Zweifellos ist die Unrichtigkeit, wenn kein
vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein
einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit der Verfügung - denkbar (Urteil des
Bundesgerichts vom 23. November 2012, 8C_368/2012, E. 2.2). 3.2   Eine Zurückhaltung
bei der Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit hat vorliegend umso mehr zu gelten, als
die ursprüngliche verfügte Leistungszusprache Ergebnis von eingehenden
Vergleichsbemühungen gewesen ist (siehe hierzu sowie zur Zulässigkeit vergleichsweiser
Regelungen bereits vor Erlass des ATSG BGE 140 V 77 ff., insbesondere E. 3.2; zu den
Vergleichsbemühungen siehe etwa das Schreiben des zuständigen Schadeninspektors vom
2. Dezember 2002, UV-act. 2.55: "Am 16. Oktober 2002 haben wir den von mir
ausgearbeiteten Verfügungs-Entwurf besprochen. Nach der Vornahme von einigen kleinen
Änderungen ist Rechtsanwalt […] damit einverstanden." oder die Aktennotiz des
Schadeninspektors vom 9. Juli 2002, UV-act. 2.54, worin der Schadeninspektor dem
damaligen Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin vorgeschlagen hatte, "dass wir einen
solchen Verfügungsentwurf ausarbeiten und ich diesen dann mit ihm nochmals besprechen
werde. Es muss unbedingt erreicht werden, dass nach der offiziell versandten Verfügung
keine Einsprache erfolgt. […] Ich werde […] die entsprechende Verfügung ausarbeiten und
die Angelegenheit dann nochmals mit" dem Rechtsvertreter besprechen.) und durch das von
einer einvernehmlichen Lösung geprägte Vorgehen gerade Unsicherheiten tatsächlicher Art
verbindlich geregelt werden. Diesem Gesichtspunkt ist bei der nachfolgenden Prüfung
Rechnung zu tragen. 3.3   An der im Urteil des Versicherungsgerichts vom 5. Dezember
2011 noch vertretenen Auffassung, dass eine zweifellose Unrichtigkeit vorliege, weil die
Beschwerdegegnerin in der Verfügung vom 4. Dezember 2002 keine Adäquanz-Prüfung
vorgenommen habe und auch keine Anhaltspunkte dafür bestanden hätten, dass die
Adäquanzprüfung und -bejahung stillschweigend "mitgedacht" war, kann angesichts der
jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht mehr festgehalten werden. So hielt das
Bundesgericht betreffend einen gleichgelagerten Fall (zur Debatte standen
Adäquanzprüfungen nach BGE 115 V 133 und nach BGE 134 V 109) in der - nicht in BGE
140 V 70 publizierten - Erwägung 3.2 des Urteils des Bundesgerichts vom 24. Februar
2014, 8C_469/2013, fest, aus dem Umstand, dass sich der Unfallversicherer in der
ursprünglichen Leistungsverfügung zur Voraussetzung des adäquaten
Kausalzusammenhangs nicht explizit geäussert habe, könne nicht geschlossen werden, dass
er diese nicht geprüft hätte, sei sie doch nicht gehalten, ihre Verfügung weiter zu
begründen. Vielmehr umfasse die Anerkennung der Leistungspflicht implizit auch die dafür
vorausgesetzte Bejahung der Adäquanz der geklagten Beschwerden. Deshalb und da das
Urteil des Versicherungsgerichts vom 5. Dezember 2011 betreffend die Frage nach der
Wiedererwägung nicht in Rechtskraft erwachsen ist, ist diesbezüglich eine ausnahmsweise
Neubeurteilung - wie sie von der Beschwerdeführerin gefordert wird (act. G 1, Rz 2; zur
diesbezüglichen Stellungnahme der Beschwerdegegnerin siehe act. G 6, Rz 5.1) - der Frage
nach der zweifellosen Unrichtigkeit der Leistungszusprache vorzunehmen. Diese
ausnahmsweise Neubeurteilung rechtfertigt sich umso mehr, als durch die nachträgliche



abweichende Beurteilung die Rechtssicherheit nicht gefährdet wird und die Parteien keine
Dispositionen im Vertrauen auf die ursprüngliche, nicht in Rechtskraft erwachsene
Beurteilung getroffen haben. Aus dem Umstand, dass sich die ursprüngliche Verfügung
nicht explizit zur Frage der natürlichen und adäquaten Kausalität geäussert hat, kann in
Nachachtung der genannten bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine zweifellose
Unrichtigkeit erblickt werden. Ergänzend ist zu bemerken, dass die Beschwerdegegnerin
nunmehr im Beschwerdeverfahren geltend macht, die ursprüngliche Leistungsverfügung
beruhe nicht auf einer implizit erfolgten Adäquanzbeurteilung, sondern lediglich auf der
irrtümlichen Annahme, die aus einer VVG-Unfallversicherung erbrachte Leistung beinhalte
ohne Weiteres eine Anerkennung der Unfallkausalität im UVG-Fall (act. G 6, Rz 5.2, S. 6),
womit die Beschwerdegegnerin bei Erlass der Verfügung vom 4. Dezember 2002 offenbar
vom Bestehen der natürlichen und adäquaten Kausalität ausging und die Frage der
Kausalität nicht ausgeblendet hat. 3.4   Zu prüfen ist nach dem Gesagten indessen, ob die
Bejahung der natürlichen sowie adäquaten Kausalität im Rahmen des bei sämtlichen
Kriterien bestehenden Beurteilungsspielraums vertretbar war (nicht in BGE 140 V 70
publizierte E. 3.2 des Urteils des Bundesgerichts vom 24. Februar 2014, 8C_469/2013). Die
Prüfung hat vor dem Hintergrund der Sach- und Rechtslage zu erfolgen, wie sie sich im
Zeitpunkt der rechtskräftigen Leistungszusprechung darbot (vgl. vorstehende E. 3.1).
3.4.1         Sofern die Beschwerdegegnerin neu einen natürlichen Kausalzusammenhang
gestützt auf das psychiatrische Gutachten vom 15. August 1988 verneint (act. G 6, Rz 4), so
legt sie nicht dar und solches ergibt sich auch nicht aus den Akten, dass ihre Auffassung
klarerweise die einzig richtige ist. Insbesondere kann aus dem Gutachten vom 15. August
1988 nicht der Schluss gezogen werden, dass das Unfallereignis aus dem Jahr 1986 nicht
zumindest eine natürliche (Teil-)Ursache der von der Beschwerdeführerin geklagten
Beschwerden darstellte (act. G 1.74, S. 3). Dabei ist einerseits entscheidend, dass das
psychiatrische Gutachten vom IV-Sekretariat des Kantons Appenzell Ausserrhoden in
Auftrag gegeben wurde und der Aspekt der Kausalität gar nicht Gegenstand der
gutachterlichen Beurteilung bildete, weshalb der Verwendung des Begriffs
"krankheitsbedingt" (act. G 1.74, S. 7) keine Relevanz hinsichtlich der Kausalitätsfrage
zukommt. Andererseits wurde das Gutachten im Jahr 1988 erstellt - mithin noch vor der
Rechtsprechung von BGE 115 V 133 und 117 V 359 - und damit zu einem Zeitpunkt, in der
die Medizin hinsichtlich der einschlägigen Kausalitätsbeurteilung noch über keine relevante
Erfahrung im Umgang mit psychischen Fehlentwicklungen nach einem Unfall oder
schleudertraumaäquivalenten Verletzungen ohne organisch objektiv ausgewiesene
Beschwerden hatte. Darüber hinaus bezogen sich die psychiatrischen Gutachter bei der
Beurteilung der "künftigen Erwerbsfähigkeit" ausdrücklich und unter Hinweis auf eine
Meinung aus der medizinischen Literatur im Wesentlichen auf "ein Schleudertrauma" ("in
Berücksichtigung dieser hier aktuellen Tatsache", act. G 1.74, S. 7). Der Schluss, aus dem
psychiatrischen Gutachten ergebe sich bezogen auf das Ereignis vom 9. August 1986 eine
relevante unfallbedingte (Teil-)Ursache, ist daher zumindest vertretbar, abgesehen davon,
dass sich aus dem Rest der bis zur angefochtenen Verfügung ergangenen medizinischen
Akten keine Hinweise entnehmen lassen, welche zwingend gegen das Bestehen des
natürlichen Kausalzusammenhangs sprechen. Daran vermag die im psychiatrischen
Gutachten beschriebene Prädisposition nichts zu ändern. 3.4.2         Was schliesslich die
Adäquanzprüfung anbelangt, so kann nicht gesagt werden, dass die von der
Beschwerdegegnerin vertretene Verneinung der Adäquanz (act. G 6, Rz 5.1 ff., act. G 1.72
und G 1.64) die einzig richtige Sichtweise sei. 3.4.3         Angesichts dessen, dass bereits die



medizinischen Experten im Gutachten vom 15. August 1988 vom Bestehen eines
Schleudertraumas ausgingen (act. G 1.74, S. 7; vgl. vorstehende E. 3.4.1), diese
Betrachtungsweise über die Jahre mehrfach bestätigt wurde (das Teilgutachten des
Departements Chirurgie des Kantonsspitals Basel vom 14. November 2000 sprach von
einem Status nach HWS-Kontusionstrauma und anamnestisch Commotio cerebri am
9. August 1986, UV-act. 3-24; vgl. ferner namentlich UV-act. 3.4, 3.5, 3.8, 3.16, 3.17 und
3.20, S. 2), erscheint es nicht zweifellos unrichtig, bei der Adäquanzprüfung die (im
Zeitpunkt der Verfügung vom 4. Dezember 2002 gültige) Schleudertraumapraxis gemäss
BGE 117 V 359 anzuwenden. 3.4.4         Des Weiteren ist die Qualifikation des
Unfallereignisses vom 9. August 1986 angesichts der damaligen Akten- und Rechtslage
(vgl. zu letzterem das in SZS 45/2001, S. 441 f., auszugsweise wiedergegebene Urteil des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche
Abteilungen des Bundes] vom 21. August 1997, U 37/94, worin ein Faustschlag an das
linke Jochbein zu beurteilen war und das Ereignis als mittlerer Unfall im engeren Sinn
qualifiziert wurde) als mittelschwer vertretbar. So ist in den Akten teilweise von einem
"schweren Trauma" (UV-act. 3.5) die Rede. Ferner findet sich die Unfalldarstellung, dass
die Beschwerdeführerin "mit voller Wucht von rechts von einer geschleuderten Person im
Bereich der HWS getroffen worden sei" (UV-act. 3.20, S. 2), oder dass sie ein Trauma
erlitten habe, bei dem sie von einer anderen Person mit dem rechten Fuss "mit hoher
Energie am rechten Hals" getroffen (UV-act. 3.24, S. 4) und bewusstlos geworden sei mit
anschliessendem Erbrechen (UV-act. 3.24, S. 1). 3.4.5         Betreffend die Prüfung der
einschlägigen Adäquanzkriterien ist festzustellen, dass die diesbezüglichen eingehenden
Ausführungen der Beschwerdeführerin (act. G 1, Rz 7 ff.) - worauf verwiesen wird - nicht
in Widerspruch zur Aktenlage stehen sowie auf einer zumindest vertretbaren Würdigung
beruhen und der gestützt darauf gezogene Schluss, dass die Kriterien in einem Mass erfüllt
seien, die zu einer Bejahung der Adäquanz führen, gemäss der am 4. Dezember 2002
bestehenden Sach- und Rechtslage (vgl. zu letzterem die in SZS 45/2001, S. 434 bis S. 444
wiedergegebene Rechtsprechung des damaligen EVG) nicht zweifellos unrichtig ist. Damit
geht einher, dass weder die von der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort
vorgenommene (act. G 6, Rz 5.2, und G 19, Rz 17) noch die von ihr im
Verwaltungsverfahren vertretene Adäquanzbeurteilung (act. G 1.64 und G 1.72) klar die
einzig richtige Sichtweise darstellt, womit eine Wiedererwägung ausser Betracht fällt (vgl.
nicht in BGE 140 V 70 publizierte E. 3.2 des Urteils des Bundesgerichts vom 24. Februar
2014, 8C_469/2013). 3.5   Die Beschwerdegegnerin bringt schliesslich vor, eine
Wiedererwägung rechtfertige sich auch deshalb, weil die ursprüngliche Leistungsverfügung
mit Blick auf die psychiatrische Beurteilung vom 15. August 1988 auf einer Verletzung des
Untersuchungsgrundsatzes beruhe (act. G 6, Rz 5.1, und act. G 19, Rz 3 am Schluss).
3.5.1         Vorab ist in diesem Zusammenhang nochmals daran zu erinnern, dass die
Verfügung vom 4. Dezember 2002 Ergebnis eingehender Vergleichsbemühungen war (vgl.
vorstehende E. 3.2). Im Rahmen einer vergleichsweisen Fallerledigung wird bewusst die
Beseitigung rechtlicher und/oder tatsächlicher Unklarheiten angestrebt. Damit wird in Kauf
genommen, dass das Vergleichsergebnis von der Regelung des Rechtsverhältnisses
abweicht, zu der es bei umfassender Klärung des Sachverhalts und der Rechtslage allenfalls
gekommen wäre (vgl. BGE 140 V 80 E. 3.2.1). Bereits aus diesem Grund vermag ein im
Zeitpunkt vom 4. Dezember 2002 allenfalls bestehender Abklärungsbedarf bzw. eine
allfällige Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes für sich allein kein
wiedererwägungsweises Zurückkommen auf die ursprüngliche Leistungszusprache zu



rechtfertigen. Vielmehr müsste feststehen, dass die vergleichsweise verfügte Leistung bei
einer auch sämtliche weiteren Anspruchsfaktoren umfassenden Klärung des Sachverhalts
und der Rechtslage - auf dem damaligen Stand - als im Ergebnis offensichtlich unrichtig zu
betrachten ist (BGE 140 V 81 E. 3.2.3), was vorliegend verneint wird (vgl. vorstehende
E. 3.3 ff.). 3.5.2    Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass sich aus dem
psychiatrischen Gutachten vom 15. August 1988 kein Abklärungsbedarf ergibt, dem die
Beschwerdegegnerin - wohlgemerkt 14 Jahre später - im Zeitpunkt der Verfügung vom
4. Dezember 2002 im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes zwingend hätte entsprechen
müssen. Vielmehr lässt sich der gutachterlichen Beurteilung entnehmen, dass die
Beschwerdeführerin in Berücksichtigung u.a. des erlittenen Schleudertraumas "mindestens"
70% arbeitsunfähig sei (act. G 1.74, S. 7; vgl. vorstehende E. 3.4.1), was die
Leistungszusprache vom 4. Dezember 2002 vielmehr bestätigt, als dass sie diesbezüglich
weiteren Abklärungsbedarf zu begründen vermag. Entscheidend ist weiter, dass sich der
Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin in der Zeit nach dem psychiatrischen
Gutachten erheblich verschlechtert hat (vgl. orthopädisches Teilgutachten des
Departements Chirurgie des Kantonsspitals Basel vom 14. November 2000, UV-act. 3.24,
S. 3: Seit 1990 hätten sich die Beschwerden so sehr verschlechtert, dass die
Beschwerdeführerin monatelang das Bett nicht habe verlassen können. Seit dieser Zeit sei
es nicht mehr möglich gewesen, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Vgl. auch
UV-act. 3.10) und diesem daher selbst bei dessen Kenntnis im Zeitpunkt des
Verfügungserlasses bloss noch untergeordnete Bedeutung zugekommen wäre. Selbst wenn
im Übrigen der Lesart der Beschwerdegegnerin gefolgt würde, wonach sich aus dem
psychiatrischen Gutachten keine relevante unfallbedingte Ursache für die gesundheitlichen
Leiden ergebe (act. G 6, Rz 4), so stellt diese Auffassung lediglich eine von den damaligen
medizinischen Vorakten (Berichte des Hausarztes Dr. med. B.___ UV-act. 3.3 f.)
abweichende Beurteilung des Sachverhalts dar. Sie lässt sich ferner insoweit nicht mit der
später bis zum 4. Dezember 2002 ergangenen Aktenlage vereinbaren, als sich daraus ein
natürlicher Kausalzusammenhang in zumindest nicht zweifellos unrichtiger Weise
schliessen lässt (siehe hierzu nachstehende E. 3.5.3). 3.5.3   Ein relevanter
Abklärungsbedarf wird ferner nicht durch den Umstand begründet, dass im orthopädischen
Teilgutachten des Departements Chirurgie des Kantonsspitals Basel vom 14. November
2000 aus rein orthopädischer - wohlgemerkt weder aus rheumatologischer noch
neurologischer - Sicht, der Standpunkt vertreten wurde, die Beurteilung u.a. der natürlichen
Kausalität sei vorliegend "nicht möglich" (UV-act. 3.24, S. 5). Denn mit dieser Aussage
(Unmöglichkeit der Beurteilung der natürlichen Kausalität aus orthopädischer Sicht) wurde
einerseits sinngemäss ein weiterer (rein orthopädischer) Abklärungsbedarf verneint und
andererseits wird das Bestehen eines allfälligen natürlichen Kausalzusammenhangs (wie er
sich etwa aus dem Bericht von Dr. med. D.___, Allg. Medizin FMH, vom 26. August 1988
schliessen lässt: "[…] ein schweres Trauma der Halswirbelsäule erlitten, wodurch sie bis
heute schwer beeinträchtigt ist", UV-act. 3.5; siehe auch das Urteil der
AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich vom 23. Dezember 1991, worin ausgeführt
wird, die Beschwerdeführerin leide an schwerer Psycho-Asthenie nach mittelschwerem
Schleudertrauma sowie an Status nach Polytrauma, UV-act. 7; vgl. ferner vorstehende
E. 3.4.3 sowie zur Diagnose eines posttraumatischen cervicocephalen Syndroms
UV-act. 3.6) durch das orthopädische Teilgutachten weder widerlegt noch ausgeschlossen.
3.5.4    In Anbetracht dieser Ausführungen erging die ursprüngliche Leistungszusprache
nicht in Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes, weshalb eine Wiedererwägung auch



unter diesem Gesichtspunkt nicht zulässig ist. Weitere Umstände, die eine Wiedererwägung
rechtfertigen könnten, sind weder dargetan noch ersichtlich (vgl. auch hinsichtlich des
ABI-Gutachtens vom 12. März 2009 Urteil des Versicherungsgerichts vom 5. Dezember
2011, UV 2010/32, E. 4.4, act. G 1.66).

E. 4
Nach dem Gesagten sind weder die Voraussetzungen für eine prozessuale Revision noch für
eine Wiedererwägung der Verfügung vom 4. Dezember 2002 erfüllt. Damit ist ein
Zurückkommen auf die ursprüngliche Leistungszusprache unzulässig.

E. 5
Das Versicherungsgericht ordnete im Urteil vom 5. Dezember 2011 für den Fall der
Bejahung der Adäquanz hinsichtlich des bis zum Erlass der Verfügung vom 4. Dezember
2002 eingetretenen Sachverhalts an, dass die Beschwerdegegnerin die Folgen des Unfalls
vom 22. Dezember 2002 in einem separaten Revisionsverfahren (Art. 17 ATSG)
abzuklären habe (E. 4.5, act. G 1.66). Die Beschwerdegegnerin hat in diesem
Zusammenhang keine weiteren medizinischen Abklärungen getätigt, sondern vielmehr
einzig eine Würdigung der bestehenden medizinischen Aktenlage vorgenommen (siehe
Verfügung vom 26. September 2012, act. G 1.72, und Einspracheentscheid vom 30. April
2013, act. G 1.64). Diese medizinische Aktenlage wurde vom Versicherungsgericht bereits
im Entscheid vom 5. Dezember 2011 beurteilt (E. 2.3 f., act. G 1.66) und als nicht
hinreichend aussagekräftig betrachtet (namentlich auch was das ABI-Gutachten anbelangt,
worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist; act. G 15, Rz 26), andernfalls hätte das
Gericht - für den Fall der Bejahung der Adäquanz der Beschwerden aus dem Unfallereignis
vom 9. August 1986 - keine weiteren Abklärungen angeordnet. Die Sache erweist sich
damit hinsichtlich der Folgen des Unfalls vom 22. Dezember 2002 und allenfalls der damit
einhergehenden Leistungsansprüche als nach wie vor nicht spruchreif. Die Sache ist daher
in diesem Punkt an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die Folgen des
Unfalls vom 22. Dezember 2002 nunmehr - insbesondere auch medizinisch - in einem
separaten Revisionsverfahren nach Art. 17 ATSG abkläre und neu verfüge.

E. 6
6.1   In Gutheissung der Beschwerde ist der angefochtene Einspracheentscheid vom
30. April 2013 aufzuheben. Betreffend die Folgen des Unfalls vom 22. Dezember 2002 ist
die Sache zur Vornahme weiterer Abklärungen und zu neuer Verfügung im Sinn der
Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. 6.2   Gerichtskosten sind keine
zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). 6.3   Gemäss Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende
beschwerdeführende Partei Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Die Parteientschädigung
wird vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der
Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen. In der
Verwaltungsrechtspflege beträgt das Honorar vor Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1
lit. b HonO (sGS 963.75) pauschal Fr. 1'000.-- bis Fr. 12'000.--. Im hier zu beurteilenden
Fall, in dem die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren im Vergleich zum
Verwaltungsverfahren mehrere neue Standpunkte (etwa betreffend prozessuale Revision
und fehlende natürliche Kausalität, act. G 6) vertreten und damit zusätzlichen Aufwand für
die Gegenpartei verursacht hat, erscheint eine pauschale Parteientschädigung von
Fr. 5'000.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) als angemessen. Demgemäss hat
das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP entschieden: 1.   



In Gutheissung der Beschwerde wird der angefochtene Einspracheentscheid vom 30. April
2013 aufgehoben. Betreffend die Folgen des Unfalls vom 22. Dezember 2002 wird die
Sache zur Vornahme weiterer Abklärungen und zu neuer Verfügung im Sinn der
Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2.    Es werden keine
Gerichtskosten erhoben. 3.      Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin mit
Fr. 5'000.-- zu entschädigen.
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